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Helmut Kellermann, Gesell-
schafter der Bensheimer Kanzlei
Dallhammer und Kellermann, ist
Fachanwalt für Erbrecht (Schwer-
punkte: Bildung von Familienpools,
Auseinandersetzung von Erben-
gemeinschaften, Geltendmachung
von Pflichtteilsansprüchen). Keller-
mann ist u.a. Mitglied der Deutschen
Vereinigung für Erbrecht und
Vermögensnachfolge e.V. (DVEV).

DER EXPERTE

Optimale Nachfolge
Für die optimale rechtliche und steuerliche

Gestaltung der Vermögensnachfolge reichen die

Möglichkeiten des Erbrechts oft nicht aus. Der

Familienpool kann dabei ein wertvolles Werkzeug werden.

Beim Familienpool handelt es sich
um eine Personen- oder Kapitalge-
sellschaft, deren Gesellschafter ne-
ben dem Übergeber die langfristig
gewünschten Nachfolger des Unter-
nehmens sind.

Ziel des Familienpools

Ziel des Familienpools ist die Über-
tragung von Vermögensgegenstän-
den auf die nächste Generation oder
die nächsten Generationen unter
Vermeidung der typischen Proble-
me des deutschen Erbrechts wie
z.B. dem Verlust der Kontrollmög-
lichkeiten über das eigene Vermö-
gen, dem Entstehen von Pflichtteils-
ansprüchen gegen die Erben, der
Vermeidung von langwierigen und
kostspieligen Prozessen innerhalb
der Erbengemeinschaft oder der
Entstehung hoher Erbschaftssteu-
ern.

Weg zum Ziel

Diese Ziele werden erreicht, indem
die Vermögensgegenstände, die über-
tragen werden sollen, in die Gesell-
schaft eingebracht und die Anteile
an der Gesellschaft in der gewünsch-
ten Quote auf die Nachfolger über-
tragen werden. Die Verteilung der
Quoten unterliegt zwar gewissen Be-
schränkungen – diese Beschränkun-
gen können aber über eine abwei-
chende Verteilung der Stimmrechte
ausgeglichen werden.

Vorteile des Familienpools

■  Der Familienpool ermöglicht die
wirtschaftliche Übertragung des Ver-
mögens auf die Kinder unter Beibe-
haltung vollständiger Verfügungs-
macht der Eltern zu Lebzeiten.

■  Im Gesellschaftsvertrag der Fami-
liengesellschaft können Kündigungs-
rechte eingeschränkt und Ausschluss-
rechte bei gesellschaftschädigendem

■  Der Schenker
kann über den Famili-
enpool seine Alters-
vorsorge sichern.

■  Es können wirksame
Instrumente zur Einsparung

von Erbschaftsteuer und Einkom-
mensteuer genutzt werden.

■  Streitigkeiten innerhalb der Er-
bengemeinschaft sind durch die Re-
gelungen im Gesellschaftsvertrag aus-
geschlossen.

■  Notar- und Grundbuchkosten
entfallen weitgehend beim Eigen-
tumsübergang

Nachteile des Familienpools

■ Änderungen am Familienpool
können nur bei entsprechenden Stim-
menmehrheiten durchgeführt wer-
den.

■ Der Vollzug der Gesellschaft erfor-
dert laufenden Verwaltungsaufwand
(Gesellschafterbeschlüsse, Steuerer-
klärungen usw.).

Fazit

Insbesondere bei Immobilienvermö-
gen überwiegen die Vorteile eines
Familienpools gegenüber den klassi-
schen Gestaltungen wie zum Bei-
spiel Übertragung gegen Einräu-
mung eines Nießbrauchs bei wei-
tem. Bei Gründung eines Familien-
pools wird das zu übertragende Ver-
mögen (beispielsweise Immobilien)
grunderwerbsteuerfrei in eine ver-
mögensverwaltende Personenge-
sellschaft eingebracht. Der Famili-
enpool ermöglicht dann die Übertra-
gung von Vermögen in Form der Ge-
sellschaftsanteile auf die nächste
Generation, ohne dass die Übertra-
genden die Verfügungsmacht über
die Gegenstände aufgeben müssen.

Verhalten vereinbart werden. Die Be-
stimmung einer eingeschränkten Ver-
erbung ist möglich, wodurch bei Be-
darf die Übertragung des Vermögens
auf Nichtfamilienangehörige durch
Erbgang verhindert wird.

■  Durch die Vereinbarung entspre-
chender Stimmrechte, die zum Bei-
spiel die Verfügungsmöglichkeit über
Gewinne der Gesellschaft beinhal-
ten, wird die Ausübung von Pflicht-
teilsrechten de facto unterbunden.

■  Die Erbschaftssteuerfreibeträge kön-
nen durch entsprechende Beteili-
gungsverhältnisse optimal ausge-
nutzt und alle zehn Jahre erneut in
Anspruch genommen werden.

■  Die Zersplitterung des Vermö-
gens wird über Generationen hin-
weg vermieden. Durch den Famili-
enpool kann ebenfalls erreicht wer-
den, dass eine möglichst gleich blei-

bende Anzahl von Personen das
Vermögen verwaltet, keine dieser
Personen jedoch das Vermögen ver-
werten und für sich alleine verwen-
den kann.

■  Zu Lebzeiten des Schenkers er-
hält dieser die volle Verfügungsge-
walt über sein Vermögen, kann aber
seinen Nachfolger dennoch über Ge-
nerationen hinweg regeln.

■  Die Erbmasse ist vor einer Zer-
schlagung geschützt.

■  Die Erbmasse ist ebenfalls vor
Gläubigern der Gesellschafter ge-
schützt. Gläubiger der einzelnen Ge-
sellschafter, also zum Beispiel Gläubi-
ger der Kinder oder Enkel, können
nicht in die Erbmasse vollstrecken,
obwohl die Kinder oder Enkel Erben
werden.


